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Text 

Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung 

§ 3. (1) Vorhaben, die in Anhang 1 angeführt sind, sowie Änderungen dieser Vorhaben sind nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen. Für 
Vorhaben, die in Spalte 2 und 3 des Anhanges 1 angeführt sind, ist das vereinfachte Verfahren 
durchzuführen. Im vereinfachten Verfahren sind § 3a Abs. 2, § 6 Abs. 1 Z 1 lit. d bis f, § 7 Abs. 2, § 12, 
§ 13 Abs. 2, § 16 Abs. 2, § 20 Abs. 5 und § 21 nicht anzuwenden, stattdessen sind die Bestimmungen des 
§ 3a Abs. 3, § 7 Abs. 3, § 12a und § 19 Abs. 2 anzuwenden. 

(2) Bei Vorhaben des Anhanges 1, die die dort festgelegten Schwellenwerte nicht erreichen oder 
Kriterien nicht erfüllen, die aber mit anderen Vorhaben in einem räumlichen Zusammenhang stehen und 
mit diesen gemeinsam den jeweiligen Schwellenwert erreichen oder das Kriterium erfüllen, hat die 
Behörde im Einzelfall festzustellen, ob auf Grund einer Kumulierung der Auswirkungen mit erheblichen 
schädlichen, belästigenden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen und daher eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung für das geplante Vorhaben durchzuführen ist. Eine Einzelfallprüfung ist 
nicht durchzuführen, wenn das beantragte Vorhaben eine Kapazität von weniger als 25% des 
Schwellenwertes aufweist. Bei der Entscheidung im Einzelfall sind die Kriterien des Abs. 4 Z 1 bis 3 zu 
berücksichtigen, Abs. 7 ist anzuwenden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist im vereinfachten 
Verfahren durchzuführen. 

(3) Wenn ein Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen ist, sind die nach den 
bundes- oder landesrechtlichen Verwaltungsvorschriften, auch soweit sie im eigenen Wirkungsbereich 
der Gemeinde zu vollziehen sind, für die Ausführung des Vorhabens erforderlichen materiellen 
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Genehmigungsbestimmungen von der Behörde (§ 39) in einem konzentrierten Verfahren mit anzuwenden 
(konzentriertes Genehmigungsverfahren). 

(4) Bei Vorhaben, für die in Spalte 3 des Anhanges 1 ein Schwellenwert in bestimmten 
schutzwürdigen Gebieten festgelegt ist, hat die Behörde bei Zutreffen dieses Tatbestandes im Einzelfall 
zu entscheiden, ob zu erwarten ist, dass unter Berücksichtigung des Ausmaßes und der Nachhaltigkeit der 
Umweltauswirkungen der schützenswerte Lebensraum (Kategorie B des Anhanges 2) oder der 
Schutzzweck, für den das schutzwürdige Gebiet (Kategorien A, C, D und E des Anhanges 2) festgelegt 
wurde, wesentlich beeinträchtigt wird. Bei dieser Prüfung sind schutzwürdige Gebiete der Kategorien A, 
C, D oder E des Anhanges 2 nur zu berücksichtigen, wenn sie am Tag der Einleitung des Verfahrens 
ausgewiesen oder in die Liste der Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung (Kategorie A des Anhanges 
2) aufgenommen sind. Ist mit einer solchen Beeinträchtigung zu rechnen, ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Abs. 7 (Feststellungsverfahren) ist anzuwenden. Bei der 
Entscheidung im Einzelfall hat die Behörde folgende Kriterien zu berücksichtigen: 

 1. Merkmale des Vorhabens (Größe des Vorhabens, Kumulierung mit anderen Vorhaben, Nutzung 
der natürlichen Ressourcen, Abfallerzeugung, Umweltverschmutzung und Belästigungen, 
Unfallrisiko), 

 2. Standort des Vorhabens (ökologische Empfindlichkeit unter Berücksichtigung bestehender 
Landnutzung, Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen des 
Gebietes, Belastbarkeit der Natur), 

 3. Merkmale der potentiellen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt (Ausmaß der 
Auswirkungen, grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen, Schwere und Komplexität 
der Auswirkungen, Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen, Dauer, Häufigkeit und Reversibilität 
der Auswirkungen) sowie Veränderung der Auswirkungen auf die Umwelt bei Verwirklichung 
des Vorhabens im Vergleich zu der Situation ohne Verwirklichung des Vorhabens. Bei Vorhaben 
der Spalte 3 des Anhanges 1 ist die Veränderung der Auswirkungen im Hinblick auf das 
schutzwürdige Gebiet maßgeblich. 

(5) Der Bundesminister/die Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann mit Verordnung nähere Einzelheiten über die Durchführung der Einzelfallprüfung 
gemäß Abs. 4 und gemäß § 3a Abs. 1 Z 2 sowie Abs. 2 und 3 regeln. 

(6) Vor Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung oder der Einzelfallprüfung dürfen für 
Vorhaben, die einer Prüfung gemäß Abs. 1, 2 oder 4 unterliegen, Genehmigungen nicht erteilt werden 
und kommt nach Verwaltungsvorschriften getroffenen Anzeigen vor Abschluss der 
Umweltverträglichkeitsprüfung keine rechtliche Wirkung zu. Entgegen dieser Bestimmung erteilte 
Genehmigungen können von der gemäß § 40 Abs. 3 zuständigen Behörde innerhalb einer Frist von drei 
Jahren als nichtig erklärt werden. 

(7) Die Behörde hat auf Antrag des Projektwerbers/der Projektwerberin, einer mitwirkenden 
Behörde oder des Umweltanwaltes festzustellen, ob für ein Vorhaben eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach diesem Bundesgesetz durchzuführen ist und welcher Tatbestand des 
Anhanges 1 oder des § 3a Abs. 1 bis 3 durch das Vorhaben verwirklicht wird. Diese Feststellung kann 
auch von Amts wegen erfolgen. Die Entscheidung ist in erster und zweiter Instanz jeweils innerhalb von 
sechs Wochen mit Bescheid zu treffen. Parteistellung haben der Projektwerber/die Projektwerberin, die 
mitwirkenden Behörden, der Umweltanwalt und die Standortgemeinde. Vor der Entscheidung ist das 
wasserwirtschaftliche Planungsorgan zu hören. Der wesentliche Inhalt der Entscheidungen einschließlich 
der wesentlichen Entscheidungsgründe sind von der Behörde in geeigneter Form kundzumachen oder zur 
öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. Die Standortgemeinde kann gegen die Entscheidung Beschwerde 
an den Verwaltungsgerichtshof erheben. Der Umweltanwalt und die mitwirkenden Behörden sind von der 
Verpflichtung zum Ersatz von Barauslagen befreit. 

(8) Der Bundesminister/die Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft kann durch Verordnung jene Gebiete (Kategorie D des Anhanges 2) des jeweiligen 
Bundeslandes festlegen, in denen die Immissionsgrenzwerte des Immissionsschutzgesetzes-Luft, BGBl. I 
Nr. 115/1997, wiederholt oder auf längere Zeit überschritten werden. 
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